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Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste enthält eine Reihe von
Bestimmungen zur Sendezeit und zum Umfang der im Fernsehen zulässigen
Werbung (Artikel 19-26 AVMD-Richtlinie). In Großbritannien werden diese
Bestimmungen durch den Kodex zur Sendezeit für Fernsehwerbung (Code on the
Scheduling of Television Advertising - COSTA) umgesetzt (siehe IRIS 2008-9/18).

In einem kürzlich erschienenen Broadcast Bulletin hat das Ofcom einen „Hinweis
für Rundfunkveranstalter“ veröffentlicht, der eine Leitlinie für
Rundfunkveranstalter zur Anwendung der COSTA-Regelungen auf Split-Screen-
Werbung darstellt. Diese Art von Werbung wird folgendermaßen definiert: „Split-
Screen-Werbung ist die gleichzeitige Übertragung von redaktionellem Inhalt und
Werbung, wobei beide einen eigenen Bildschirmbereich belegen.

Diese Art der Werbung ist grundsätzlich zulässig. Das Ofcom weist jedoch darauf
hin, dass Split-Screen-Werbung denselben Regelungen unterliegt wie „Spot-
Werbung“, d. h. sie wird bei der Berechnung des Umfangs der gezeigten Werbung
berücksichtigt (Regel 4), sie muss vom redaktionellen Inhalt unterscheidbar sein
(Regel 11), und sie darf den Zusammenhang des Programms nicht
beeinträchtigen (Regel 12).

Insbesondere werden die Lizenznehmer daran erinnert, den Charakter der
Programme zu beachten, die Split-Screen-Werbung enthalten, sodass deren
„Zusammenhang“ erhalten bleibt. Das Ofcom akzeptiert die Tatsache, dass es
nicht möglich ist, eine vollständige präskriptive Liste von Programmarten oder
Überlegungen aufzustellen. Allerdings erwähnt der Hinweis konkret: (i) die
Gewährleistung des ungebrochenen Zuschauervertrauens in die Objektivität des
Programms und seine Freiheit von kommerziellen Einflüssen, (ii) die
Notwendigkeit, redaktionelle Inhalte mit der gebotenen Sensibilität zu behandeln
oder zu ermöglichen, dass das Programm seine Botschaften ohne übermäßige
Ablenkung vermittelt (z. B. wenn sich das Programm mit einer nationalen
Tragödie oder Notlage beschäftigt), und (iii) das Erfordernis, bestimmte
Zuschauergruppen (z. B. Kinder) vor übermäßiger Belastung durch kommerzielle
Botschaften zu schützen.
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